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• Pflicht zur Anpassungsprüfung, § 16 Abs. 1 Hs. 1 Bet rAVG
• "Der Arbeitgeber hat alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden  Leistungen der 

betrieblichen Altersversorgung zu prüfen …"
• halbzwingendes Recht (vertragliche Besserstellung?), tarifvertragsdispositiv, 

§ 17 Abs. 3 BetrAVG
• Mindestanpassung bei Zusagen aus Entgeltumwandlung: 1 % p.a. (§ 16 Abs. 5 BetrAVG)
• Anpassungsprüfungspflicht abwählbar (§§ 16 Abs. 3 Nr. 1, 30c Abs. 1 BetrAVG) 

• Einhaltung der Prüfungstermine
• Bündelung von Prüfungsterminen zulässig, sogar Anpassungsprüfung generell nur alle

3 Jahre (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30.8.2005, Az. 3 AZR 395/04

• Beachtung des Prüfungsmaßstabs, § 16 Abs. 1, Abs. 2 BetrAVG
• Entscheidung des Arbeitgebers nach billigem Ermessen
• Belange des Versorgungsempfängers zu berücksichtigen 

(Ermittlung des Anpassungssolls) 
• Anstieg des Verbraucherpreisindexes für Deutschland im Prüfungszeitraum

(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30.8.2005, Az. 3 AZR 395/04)
• Anstieg der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im 

Prüfungszeitraum
• Wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen (Ermittlung des 

Anpassungspotentials)

• Ermittlung der Höhe der Anpassung
• Ermittlung der Anpassungslast aus dem Anpassungssoll
• Ermittlung der Höhe der Anpassung in Abhängigkeit vom Anpassungspotential

Die Prüfung der Anpassung von Betriebsrenten

Rechtsrahmen der Anpassungsprüfung (Direktzusagen)
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Die Prüfung der Anpassung von Betriebsrenten

Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers
• Prognoseentscheidung zum Anpassungsprüfungsstichtag

• Arbeitgeber muss in der Lage sein, Anpassung aus den Erträgen des 
Unternehmens und den Wertzuwächsen in der Zeit bis zum nächsten 
Anpassungsprüfungsstichtag aufzubringen

• Beurteilungsgrundlage ist die wirtschaftliche Lage des Unternehmens vor 
dem Anpassungsstichtag, soweit daraus Schlüsse für die Weiterentwicklung 
des Unternehmens im Anpassungszeitraum gezogen werden können
(st. Rspr., Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 31.7.2007, Az. 3 AZR 810/05)

• nicht fortwirkende Entwicklungen eignen sich nicht als Prognosegrundlage
• auf vorhersehbare tatsächliche Entwicklungen kann es auch dann 

ankommen, wenn sich diese bis zum Anpassungsprüfungsstichtag noch 
nicht ausgewirkt haben

• Heranziehung auch von Planbilanzen

• Grundsatz: wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers maß geblich

• Ausnahme: bei beherrschten Unternehmen ist wirtscha ftliche Lage 
des beherrschenden konzernangehörenden Unternehmens 
entscheidend, wenn dieses die Leitungsmacht so ausü bt, dass 
diese den Belangen des beherrschten Unternehmens sc hadet
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• angemessene Eigenkapitalverzinsung?

• bei nicht angemessener Eigenkapitalverzinsung reicht Ertragskraft für 
Anpassung nicht aus 

• tatsächliche EK-Verzinsung = Verhältnis zwischen Gewinn und Eigenkapital 
eines Geschäftsjahres 

• handelsrechtlicher Begriff des Eigenkapitals, § 266 Abs. 3 HGB
• handelsbilanzieller Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
• Vornahme betriebswirtschaftlich gebotener Korrekturen

• angemessene EK-Verzinsung = Basiszinssatz (Umlaufrendite öffentlicher 
Anleihen) und einheitlicher Risikozuschlag von 2 %

• ausreichende Eigenkapitalausstattung?

• Voraussetzungen noch nicht abschließend geklärt 
• unzureichende Eigenkapitalausstattung bei Absinken des Eigenkapitals 

unter das gezeichnete Kapital (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 23.1.2001, 
3 AZR 287/00) 

• weitere Aspekte?

Die Prüfung der Anpassung von Betriebsrenten

Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers
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• Mitteilungspflicht des Arbeitgebers hinsichtlich An passungsentscheidung
• grundsätzlich keine Vorgaben für Form und Inhalt, außer bei Verfahren nach

§ 16 Abs. 4 Satz 2 BetrAVG ("Widerspruchsverfahren")

• Unterlassen der Mitteilung bewirkt Verlängerung der Frist für eine Rüge der Anpassung 
durch den Betriebsrentner von 3 Jahren auf 6 Jahre 

• Auskunftspflicht des Arbeitgebers auf ausdrückliche s Verlangen des 
Betriebsrentners über tragende Gründe der Anpassung sentscheidung

• Möglichkeit des Vorgehens nach "Widerspruchsverfahr en", 
§ 16 Abs. 4 Satz 2 BetrAVG

• „Sind laufende Leistungen … nicht oder nicht in vollem Umfang anzupassen 
(zu Recht unterbliebene Anpassung), ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, die 
Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Eine Anpassung gilt als 
zu Recht unterblieben , wenn der Arbeitgeber dem Versorgungsempfänger 
die wirtschaftliche Lage des Unternehmens schriftli ch dargelegt, der  
Versorgungsempfänger nicht binnen drei Kalendermona ten nach Zugang 
der Mitteilung schriftlich widersprochen hat und er  auf die Rechtsfolgen 
eines nicht fristgemäßen Widerspruchs hingewiesen w urde .“

Die Prüfung der Anpassung von Betriebsrenten

Kommunikation der Anpassungsentscheidung
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• Anpassungsprüfungspflicht ernst nehmen!

• Rechtzeitige sorgfältige Prüfung der wirtschaftliche n Lage des 
Unternehmens zum Anpassungsprüfungsstichtag nach den  
Kriterien der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgeric hts 
durchführen!

• Anpassungsprüfung dokumentieren!

• Auskunftsverlangen der Rentner ernst nehmen!

• Anpassungsprüfung nachvollziehbar und aussagekräftig  
gegenüber Betriebsrentnern kommunizieren!

• Positionierung hinsichtlich gesetzlich eingeräumter Möglichkeit, 
nach "Widerspruchsverfahren" zu verfahren (§ 16 Abs. 4 Satz 2 
BetrAVG)!

Die Prüfung der Anpassung von Betriebsrenten

Empfehlungen
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